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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Entega AG plant in der Ortsgemeinde 
Rhaunen der Verbandsgemeinde Herrstein-
Rhaunen die Errichtung eines Solarparks. 

Der geplante Solarpark ist ca. 7,1 ha groß. 
Das Plangebiet be�ndet sich nordwest-
lich des Siedlungskörpers der Ortsgemein-
de Rhaunen auf einer landwirtschaftlichen 
Fläche.

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der L 182  
kommend - gewährleistet.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem �Osterpaket� im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil erneu-
erbarer Energien am Bruttostromverbrauch 
auf mindestens 80 Prozent steigen.

In § 2 der EEG-Novelle, die am 04.01.2023 
in Kraft getreten ist, wird der Errichtung von 
Anlagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

�Die Errichtung und der Betrieb von An-
lagen sowie den dazugehörigen Neben-
anlagen liegen im überragenden öffentli-
chen Interesse und dienen der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.�

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben der Bundes-
regierung.

Durch die Errichtung des geplanten Solar-
parks wird ein aktiver Beitrag zum konse-
quenten Ausbau erneuerbarer Energien im 
Landkreis Birkenfeld geleistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Frei�ächen- Photo-
voltaik-Anlage zu schaffen, hat die Ortsge-
meinde Rhaunen gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes �Solarpark Humesberg� be-
schlossen.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
die Milvus GmbH, Jahnstraße 9, 66701 Be-
ckingen, beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. 

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt 
oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder 
Bestandsänderungen von Gemeinden oder 
anderen Veränderungen der Zuständigkeit 
für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort gilt. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der 
beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem da-
mit einhergehenden Planungsbedürfnis für 
einen neuen gemeinsamen Flächennut-
zungsplan kann der vorliegende Bebau-
ungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt wer-
den.

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Birkenfeld als höhe-
re Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der 
Landesverordnung über die Zuständigkei-

ten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach 
BauGB -).

Zielabweichungsverfahren	

Aufgrund der Lage des Plangebietes inner-
halb eines Vorranggebietes für die Land-
wirtschaft und innerhalb eines Vorrangge-
bietes Regionaler Biotopverbund wurde ein 
Zielabweichungsverfahren durchgeführt. 
Mit Schreiben vom 17.04.2024 wurde ein 
Antrag auf Abweichung von Zielen der 
Raumordnung gem. § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. 
§ 10 Abs. 6 LPlG Rheinland-Pfalz gestellt. 

Mit Bescheid vom 12.02.2026 hat die SGD 
Nord die Abweichung von Ziel 83 des re-
gionalen Raumordnungsplanes Rheinhes-
sen-Nahe gemäß § 6 Abs. 2 ROG antrags-
gemäß zugelassen. Hinsichtlich der Lage 
innerhalb eines Vorranggebietes Regiona-
ler Biotopverbund kommt die SGD Nord zu 
folgendem Ergebnis: �Im Rahmen der An-
tragsprüfung wurde festgestellt, dass die 
zunächst ebenfalls (...) beabsichtigte Ab-
weichung von Ziel 58 RROP RN 2014 (re-
gionaler Biotopverbund) nicht erforderlich 
ist. Die bereits im Rahmen der Prüfung an-
gehörte obere Naturschutzbehörde (Referat 
42 der SGD Nord) stellte insoweit fest, dass 
die vorrangigen Funktionen des Regionalen 
Biotopverbunds durch die geplante FF-PVA 
nicht beeinträchtigt werden.� 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich be�ndet sich nord-
westlich des Siedlungskörpers von Rhaunen 
auf einer landwirtschaftlichen Fläche.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

�	 im Nordosten, Osten und Süden durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
dem Auenbereich des Idarbaches,

�	 im Nordwesten und Westen durch 
Wald�ächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist von Wald�ächen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen um-
geben.  

Der Großteil des Plangebietes stellt sich ak-
tuell als landwirtschaftliche Fläche dar. Ein 
kleiner Teilbereich stellt sich als unbefestig-
ter Feldwirtschaftsweg dar.

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet be�ndet sich teilweise im 
Eigentum der Ortsgemeinde sowie teilwei-
se im Eigentum privater Dritter. Die Flächen 
werden für die Dauer des Betriebs von dem 
Betreiber des Solarparks gepachtet.

Topogra�e des Plangebietes

Der Geltungsbereich weist ein leichtes Ge-
fälle auf. Das Plangebiet fällt von Norden 
nach Süden um bis zu ca. 30 m ab. 

Gemäß des angestrebten Planvorhabens 
ist trotzdem nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topogra�e in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der L 182 
kommend - gewährleistet. Die Erschließung 
erfolgt gemäß den Detailplanungen des In-
genieurbüros stratec, die mit dem Landes-
betrieb Mobilität abgestimmt sind. 

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der Pho-
tovoltaikfrei�ächenanlage sind lediglich Zu-
wegungen für die Anlieferung und Wartung 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (rote Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: 'GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2023); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

L 182

Richtung Rhaunen

L 190

Idarbach

Richtung Horbruch

Richtung Gösenroth
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der Module notwendig. Darüber hinausge-
hende verkehrliche Erschließungsmaßnah-
men sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschal-
tet, die über Wechselrichter und im weite-
ren Verlauf durch Kabel mit einer Trafosta-
tion verbunden werden. 

Außerdem ist es möglich, dass der Solar-
park in Zukunft mit einem Stromspeicher 
kombiniert wird.

Um den Netzanschlusspunkt zu erreichen, 
muss eine unterirdische Kabeltrasse verlegt 
werden.

Darüber hinaus ist keine weitere Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur erforderlich. Es 
fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-
wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-
träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht.

Alternativen wurden im Rahmen der Stand-
ortsuche sowie der Erstellung des Bebau-
ungsplanes untersucht.

Der Vorhabenträger plant eine Frei�ächen-
Photovoltaik-Anlage.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Sicherheit kommt erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung gem. 
§ 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung zu. Die-
se Bedeutung verdrängt das Gewicht po-

tenzieller Nutzungsalternativen für die ge-
wählte Fläche.

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, wie 
z.B. die Lage in NATURA-2000-Gebieten 
aus. Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt geprüft.

Standortalternativen im kommunalen Ge-
biet wurden dadurch ausgeschlossen. In 
Ermangelung überzeugender Alternativen 
und da die lokalen Entwicklungsziele an an-
deren Stellen nicht besser umgesetzt wer-
den können, handelt es sich nach Würdi-
gung offensichtlicher Planungsvarianten bei 
der vorgesehenen Planung um eine ausge-
wogene Lösung.

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Frei�ächen-Photovoltaik-
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt. Gleichzei-
tig bedingt die bereits bestehende Erschlie-
ßung des Gebietes eine Minimierung der 
ökologischen Beeinträchtigungen und da-
mit eine größtmögliche Umweltverträglich-
keit.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Gesamtfortschreibung 2014 (ge-
nehmigt am 21. Oktober 2015), Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016)) und 2. Teilfortschreibung (verbindlich 
seit 19. April 2022))
zentralörtliche Funktion Ortsgemeinde ohne Gemeindefunktion

Ziele und Grundsätze gem. 3. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 21. Juli 2017

�	 landesweit bedeutsamer Bereich für Erholung und Tourismus

G 161
�	 Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 

und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.

�	 Die Lösung raumordnerischer Kon�ikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskon�ikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaf�ner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu bringen.

G 166
�	 Von baulichen Anlagen unabhängige Photovoltaikanlagen sollen �ächenschonend, 

insbesondere auf zivilen und militärischen Konversions�ächen sowie auf ertrags-
schwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grünland�ächen errichtet 
werden.

�	 Auch bei der Errichtung von selbstständigen Photovoltaikanlagen soll dem Gedanken 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit insbesondere 
zivile und militärische Konversions�ächen sowie ertragsschwache, artenarme oder 
vorbelastete Acker�ächen, Grünland�ächen als Standorte in Betracht. Hinweise zur 
Ertragsschwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch 
regional zu differenzieren ist.

�	 Groß�ächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.
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Kriterium Beschreibung

Ziele und Grundsätze gem. 2. Teilfort-
schreibung RROP Rheinhessen-Nahe vom 
19. April 2022

�	 Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild (G), gesamtes Plangebiet
�	 Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund (Z), südwestlicher Teilbereich
�	 sonstige Landwirtschafts�äche, gesamtes Plangebiet

ZN56
�	 Die regionalen Raumordnungspläne beachten den landesweiten Biotopverbund und 

ergänzen diesen � soweit erforderlich � auf regionaler Ebene durch Ausweisung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den regionalen Biotopverbund. Die Landschafts-
rahmenpläne liefern dafür die fachliche Grundlage. 

G 57 
�	 Der regionale Raumordnungsplan stellt Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den re-

gionalen Biotopverbund dar und soll darüber hinaus wichtige Biotopverbundräume 
entlang der Gewässer sichern. Eine besondere Rolle wird dabei der Ausweisung mul-
tifunktionaler regionaler Grünzüge oder auch Grünzäsuren sowie Vorranggebiete für 
den Ressourcenschutz zugewiesen. Hiermit soll:
�	 der Fortbestand bzw. die Wiederansiedlung regional bedeutsamer Arten und Bio-

tope gesichert werden und
�	 ein kohärenter Biotopverbund durch ein System räumlich miteinander vernetzter 

funktionaler Lebensraumkomplexe geschaffen werden.
Z 58 
�	 Innerhalb der Vorranggebiete für den regionalen Biotopverbund sowie der Vorrang-

gebiete für Ressourcenschutz Biotopverbund/ Erosionsschutzwald und Biotopver-
bund/Grundwasserschutz sind nur Vorhaben und Maßnahmen zulässig, die auf Dauer 
mit dieser vorrangigen Funktion vereinbar sind. 
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Kriterium Beschreibung

G 105
�	 Zur Sicherung der regional bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus weist 

der Regionalplan Vorbehaltsgebiete aus. In diesen Vorbehaltsgebieten sollen der ho-
he Erlebniswert der Landschaft und die für die Erholung günstigen heil- und biokli-
matischen Bedingungen erhalten bleiben.

G 106
�	 In die zukünftige touristische Entwicklung und Ausgestaltung der Erholungs- und 

Erlebnisräume sollen die Ziele und Maßnahmen der besonders schutzbedürftigen Be-
reiche innerhalb der landesweit bedeutsamen Erholungs- und Erlebnisräume einge-
bunden werden.

G 108
�	 Für Zwecke der landschaftsgebundenen Erholung sollen häu�g frequentierte und be-

liebte Aus�ugsbereiche bzw. -ziele sowie überörtlich bedeutsame Wegeverbindungen 
in ihrer Funktion gesichert und entwickelt werden.

Ergebnis Zielabweichungsverfahren: 
Der Zielabweichungsbescheid kommt nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen und der 
eingegangenen Stellungnahmen zu dem Ergebnis, dass �für die Planung und Errichtung 
einer FF-PVA in der Ortsgemeinde Rhaunen [�] die Abweichung von Ziel 83 des RROP 
RN 2014 antragsgemäß zugelassen� wird. Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 ROG 
werden als erfüllt angesehen, da die Abweichung �unter raumordnerischen Gesichts-
punkten vertretbar� ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Maßgeb-
lich ist dabei, dass sich die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen seit In-
krafttreten des RROP RN 2014 verändert haben. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird 
unter Bezugnahme auf § 2 EEG als Belang von besonderem Gewicht behandelt; Errich-
tung und Betrieb entsprechender Anlagen liegen �im überragenden öffentlichen Interes-
se� und dienen der öffentlichen Sicherheit. Die landwirtschaftlichen Belange werden 
zwar als betroffen anerkannt, insbesondere weil durch die Überplanung �sämtliche Funk-
tionen dieses Vorranges verloren� gehen. Die Flächeninanspruchnahme bleibt nach der 
Bewertung des Bescheides jedoch begrenzt. Die betroffene Vorrang�äche macht nur 
einen geringen Anteil an den Vorranggebieten für Landwirtschaft aus; deshalb wird an-
genommen, dass die raumordnerische Zielausweisung �in ihrem Wesensgehalt nicht 
grundsätzlich berührt� wird. Zudem wird berücksichtigt, dass während des Betriebs eine 
�extensive landwirtschaftliche Nutzung� möglich bleibt und die Fläche nach Nutzungs-
aufgabe wieder der Landwirtschaft zugeführt werden kann.

Landschaftsprogramm �	 Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp); Idar-Soon-Pforte
�	 keine besonderen Funktionen oder Entwicklungsziele zugewiesen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht direkt betroffen

Wasserschutzgebiet nicht betroffen

Naturpark nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Nationalparks, Biosphärenreservate

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes �Hochwald - Idarwald mit 
Randgebieten� vom 1. April 1976. 

Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und P�anzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

�	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Ober�ä-
chenab�üsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Ab�uss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Über�utungen entstehen. Hierfür sind bei der Ober�ächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Über�utungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verp�ichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. 

�	 Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das 
Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berech-
nungen auf die Gefahren von Sturz�uten nach extremen Regenfällen hinweisen. Re-
gionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

�	 Bei den Sturz�utgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von ober�ächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen ab�ießt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
�Stark-Regen-lndex� (SRI). Das Basisszenario �Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse� (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien �Extreme Starkregenereignisse� weitere Ein-
blicke.

�	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Ober�ächenab�uss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Ober�ächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturz�utgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

�	 Das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept sieht keine Maßnahmen 
für den Planbereich vor. Somit sind aktuell keine weitergehenden Maßnahmen durch 
die Kommune geplant. Um der Selbstverp�ichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu 
werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen 
Ab�ussbahnen vor Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu 
berücksichtigen.
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Quelle: Sturz�utgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Quelle: Sturz�utgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem damit einhergehenden Planungsbedürfnis für einen 
neuen gemeinsamen Flächennutzungsplan kann der vorliegende Bebauungsplan als vor-
zeitiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt werden.

Der in Rede stehende Bebauungsplan bedarf jedoch, da er nicht aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist, gemäß § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch die 
Kreisverwaltung Birkenfeld als höhere Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der Landes-
verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach BauGB -).

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe Umwelt-
bericht. 
















